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richtigen Widerspiegelung im Be
wußtsein sowie die Anerkennung 
ihrer universellen Bedeutung, d. h., 
daß es in der Wirklichkeit keine 
akausalen Erscheinungen gibt, daß 
jede Erscheinung ihre Ursachen hat 
und ihrerseits bestimmte Wirkungen 
hervorbringt, ist ein Grundprinzip 
des philosophischen Materialismus. 
Es wird durch die gesamte Ge
schichte der wissenschaftlichen Er- - 
kenntnis und der Anwendung ihrer 
Resultate in der gesellschaftlichen 
Praxis, die »die Probe auf die Kausa
lität« (Engels, MEW, 20, S. 498) 
macht, bewiesen. Nach dialektisch
materialistischer Auffassung ist die 
K. aber nur ein Moment der univer
sellen —<• Wechselwirkung der Er
scheinungen, in der Ursachen und 
Wirkungen sich gegenseitig beein
flussen und unter bestimmten Bedin
gungen ineinander übergehen. Die 
Erkenntnis der kausalen Zusam
menhänge ist jedoch außerordent
lich wichtig, um die nächsten und 
die entfernteren Ursachen einzelner 
Erscheinungen und Ereignisse ver
stehen und entsprechend praktisch 
handeln zu können. »Um die einzel
nen Erscheinungen zu verstehn, 
müssen wir sie aus dem allgemeinen 
Zusammenhang reißen, sie isoliert 
betrachten, und da erscheinen die 
wechselnden Bewegungen, die eine 
als Ursache, die andre als Wirkung.« 
(Engels, MEW, 20, S. 499) Die K. 
ist nicht identisch mit der Notwen
digkeit. Jeder Kausalzusammenhang 
hat zwar notwendigen Charakter, 
d. h., die Ursache bringt die Wir
kung mit Notwendigkeit hervor, je
doch ist nicht jeder notwendige Zu
sammenhang ein kausaler (z. B. logi
sche Notwendigkeit). Der Begriff 
der Notwendigkeit ist weiter, weil 
allgemeiner, als der der K. Die K. ist 
auch nicht identisch mit der Gesetz
mäßigkeit. Zwar wohnt allen Geset
zen Notwendigkeit inne, jedoch 
nicht alle Gesetze bringen ihrem spe
zifischen Inhalt nach einen Kausal
zusammenhang zum Ausdruck (z. B.

Gesetze der Geometrie). Die Leug
nung des objektiven Charakters der 
K. ist ein Wesenszug aller subjektiv
idealistischen Philosophien der Ver
gangenheit wie der Gegenwart.

KDT —► Kammer der Technik

Kernwaffen —► Raketenkemwaffen

Kernwaffensperrvertrag (Ver
trag über die Nichtweiterverbrei
tung von Kernwaffen): am
1. 7. 1968 von der UdSSR, den USA 
und Großbritannien in Moskau, 
Washington und London gleichzei
tig Unterzeichneter multilateraler —*• 
völkerrechtlicher Vertrag (Mitglieder 
Ende 1981: 114). Der K. ist auf 
Grund einer Initiative der Sowjet
union in der —*■ Organisation der 
Vereinten Nationen und entspre
chender Resolutionen der UNO ab
geschlossen worden; ihm ist inzwi
schen die überwiegende Mehrheit 
aller Staaten der Welt beigetreten. 
Von den kernwaffenbesitzenden 
Staaten haben den K. bisher Frank
reich und die VR China nicht unter
zeichnet. Der K. verpflichtet alle 
kernwaffenbesitzenden Unterzeich
nerstaaten, niemandem Kernwaffen 
oder andere nukleare Sprengvor- 
richtungen direkt oder indirekt zu 
übergeben und einen nichtkernwaf
fenbesitzenden Staat in keiner Weise 
zu unterstützen, zu ermutigen oder 
dazu zu veranlassen, Kernwaffen 
oder andere nukleare Sprengvor- 
richtungen herzustellen oder ander
weitig zu erwerben sowie die Kon
trolle über solche Waffen oder 
Sprengvorrichtungen zu erlangen. 
Die nichtkemwaffenbesitzenden 
Vertragspartner werden durch den 
K. verpflichtet, von niemandem 
Kernwaffen oder andere nukleare 
Sprengvorrichtungen sowie die 
Kontrolle über sie direkt oder indi
rekt anzunehmen, keine Kernwaffen 
oder andere nukleare Sprengvor
richtungen zu produzieren oder an
derweitig zu erwerben sowie keiner-


